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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 RJ 303/97
Datum 17.05.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 150/99
Datum 10.04.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Chemnitz vom 17.
Mai 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am â�¦ geborene KlÃ¤ger absolvierte in der Zeit vom 01. September 1957 bis
31. August 1959 eine Lehre als Dreher. Danach war er â�� mit einer Unterbrechung
wegen Ableistung des Wehrdienstes â�� bis zum 12. September 1968 in diesem
Beruf tÃ¤tig. AnschlieÃ�end arbeitete er vom 23. September 1968 bis 30. Juni 1993
als Schlosser. FÃ¼r diese TÃ¤tigkeit verfÃ¼gt er nach eigenen Angaben Ã¼ber
keinen qualifizierten Abschluss. Zuletzt wurde er nach Lohngruppe 8 des
Tarifvertrages der SÃ¤chsischen Metall- und Elektroindustrie entlohnt. Seitdem geht
er keiner BeschÃ¤ftigung mehr nach.
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Am 18. Januar 1996 stellte der KlÃ¤ger bei der Beklagten einen Antrag auf
GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Bereits in der Zeit vom 05. Dezember 1995 bis 02. Januar 1996 hatte er
medizinische Leistungen zur Rehabilitation in der Klinik â�¦ in Anspruch genommen.
Herr Dr. V â�¦, Leitender Arzt, hatte im Entlassungsbericht vom 23. Januar 1996
eine arterielle Verschlusskrankheit vom Beckenverschlusstyp rechts FONTAINE IIb
mit Zustand nach Anlage eines aorto-femoralen Linearbypasses im Oktober 1995
sowie HyperurikÃ¤mie diagnostiziert. Die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als
Schlosser, welche mit schwerem Heben und Tragen verbunden gewesen sei,
kÃ¶nne nicht mehr verrichtet werden. Mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten
ohne hÃ¤ufiges Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten kÃ¶nne der KlÃ¤ger nach
deutlicher Stabilisierung und Besserung des Allgemeinbefindens und der
kÃ¶rperlichen Belastbarkeit noch vollschichtig verrichten. Mit einer
Wiederherstellung der ArbeitsfÃ¤higkeit sei in vier bis sechs Wochen zu rechnen.

Dieser EinschÃ¤tzung schloss sich Frau Dr. S â�¦, FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin
und BeratungsÃ¤rztin, in der Stellungnahme des Ã�rztlichen PrÃ¼fdienstes vom 02.
Februar 1996 an.

Mit Bescheid vom 02. Mai 1996 wies die Beklagte den Antrag des KlÃ¤gers auf
GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit mit der
BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck, die Voraussetzungen hierfÃ¼r lÃ¤gen bei ihm nicht vor.
Unter BerÃ¼cksichtigung der HarnsÃ¤urestoffwechselstÃ¶rung und des Umstandes,
dass ein normaler postoperativer Verlauf sowie eine gute Stabilisierung in der
RehabilitationsmaÃ�nahme mit deutlicher Verbesserung der WegefÃ¤higkeit nach
der Operation im Oktober 1995 habe festgestellt werden kÃ¶nnen, kÃ¶nne zwar
nicht mehr der angelernte Beruf als Schlosser ausgeÃ¼bt werden. Es kÃ¶nne
jedoch unter BerÃ¼cksichtigung der Kenntnisse und FÃ¤higkeiten eine zumutbare
VerweisungstÃ¤tigkeit als Maschinenbediener vollschichtig verrichtet werden.
Damit kÃ¶nne wenigstens die HÃ¤lfte dessen verdient werden, was gesunde
Versicherte mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und
FÃ¤higkeiten Ã¼blicherweise verdienten.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger durch Schreiben vom 20. Juni 1996 Widerspruch ein.
Zur BegrÃ¼ndung wies er darauf hin, auch nach der erfolgreichen Operation seien
Beschwerden vorhanden. Insbesondere bei schnellem Gehen leide er unter
Schmerzen. Ferner sei er wegen einer Spondylosis in Behandlung. In dem
beigefÃ¼gten Befundbericht von Herrn Diplom-Mediziner B â�¦, Facharzt fÃ¼r
Radiologie, vom 01. Februar 1995 heiÃ�t es unter "Beurteilung":

"Insgesamt alters- und konstitutionsentsprechender Befund.

NB: AusgeprÃ¤gte s-fÃ¶rmige Skoliose der BrustwirbelsÃ¤ule mit Abbildung einer
angedeuteten Spondylosis deformans."

In der Stellungnahme des Sozialmedizinischen Dienstes vom 17. September 1996
hielt Frau Diplom-Medizinerin B â�¦, SozialÃ¤rztlicher Dienst, die bisherige Votierung
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aufrecht, da Narbenschmerzen bei schnellem Laufen das LeistungsvermÃ¶gen nicht
einschrÃ¤nkten und die Ã¼brigen Befunde im Reha-Entlassungsbericht
berÃ¼cksichtigt worden seien.

Durch Widerspruchsbescheid vom 17. Februar 1997 wies die Beklagte den
Widerspruch des KlÃ¤gers zurÃ¼ck. Es kÃ¶nne dahingestellt bleiben, ob er in seiner
BeschÃ¤ftigung als Schlosser zuletzt als angelernter Arbeiter im oberen Bereich
oder als Facharbeiter tÃ¤tig gewesen sei. Selbst als Facharbeiter kÃ¶nne er auf die
TÃ¤tigkeiten eines Maschinenbedieners oder Lagerverwalters von Kleinteilen
zumutbar verwiesen werden. Unter BerÃ¼cksichtigung seines noch vorhandenen
LeistungsvermÃ¶gens kÃ¶nne er nÃ¤mlich noch leichte und mittelschwere
TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne hÃ¤ufiges Heben, Tragen
oder Bewegen von Lasten vollschichtig verrichten.

Die gegen die Bescheide der Beklagten beim Sozialgericht Chemnitz am 07. MÃ¤rz
1997 eingegangene Klage hat das Sozialgericht durch Gerichtsbescheid vom 17.
Mai 1999 abgewiesen. Seiner Entscheidung hat es neben Befundberichten der Dres.
H â�¦ und H â�¦ insbesondere ein fÃ¼r das Arbeitsamt â�¦ am 21. Juni 1996 nach
einer Untersuchung des KlÃ¤gers am 19. Juni 1996 erstelltes Ã¤rztliches Gutachten
zu Grunde gelegt. Frau Dr. P â�¦ hat in diesem Gutachten eine GefÃ¤Ã�operation
wegen arterieller DurchblutungsstÃ¶rung des rechten Beines, eine leichte
BewegungseinschrÃ¤nkung im linken Sprunggelenk nach Achillessehnenverletzung
1963 (Arbeitsunfall) sowie FunktionseinschrÃ¤nkungen der LendenwirbelsÃ¤ule
leichten Grades diagnostiziert. Es bestehe ein altersentsprechender Allgemein- und
KrÃ¤ftezustand. Die geistige LeistungsfÃ¤higkeit und die psychische Belastbarkeit
seien nicht eingeschrÃ¤nkt. Insgesamt hat sie eingeschÃ¤tzt, der KlÃ¤ger kÃ¶nne
vollschichtig Ã¼berwiegend mittelschwere und zeitweise leichte Arbeit in
wechselnder KÃ¶rperhaltung vollschichtig verrichten, sofern NÃ¤sse, KÃ¤lte,
Zugluft, Temperaturschwankungen, Zwangshaltungen und schweres Heben und
Tragen vermieden werden kÃ¶nnten. Auch Knien, Hocken, Stehen auf Leitern sowie
hÃ¤ufiges Treppensteigen sollten nicht erforderlich sein. Frau Dr. H â�¦, FachÃ¤rztin
fÃ¼r Allgemeinmedizin, hat im Befundbericht vom 01. November 1997 eine gute
Funktion des Bypasses mitgeteilt. Eine Claudicatiosymptomatik sei nach der
Operation nicht mehr aufgetreten. Herr Dr. H â�¦, Facharzt fÃ¼r Innere Medizin,
Angiologie/Phlebologie hat im Befundbericht vom November 1997 ausgefÃ¼hrt, es
sei zu einer Verbesserung der Durchblutungssituation des rechten Beines
gekommen. Es bestehe keine EinschrÃ¤nkung der Gehstrecke. Zur beruflichen
Einstufung des KlÃ¤gers hat das Sozialgericht AuskÃ¼nfte der Firma
Umformtechnisches Zentrum GmbH â�¦ vom 21. Januar und 17. September 1998
und eine schriftliche Auskunft von Herrn â�¦ vom 13. Januar 1999 eingeholt.

Das Sozialgericht hat argumentiert, der KlÃ¤ger kÃ¶nne keinen Berufsschutz als
Dreher geltend machen, weil er sich von dieser TÃ¤tigkeit nicht aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden gelÃ¶st habe. MaÃ�geblich sei deshalb seine zuletzt
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Schlosser, welche der Gruppe der angelernten
Arbeitnehmer im oberen Bereich zuzuordnen sei. Aus der Arbeitgeberauskunft und
der Aussage des Zeugen â�¦ ergebe sich, dass es dem KlÃ¤ger an vollstÃ¤ndigen
theoretischen Kenntnissen im Schlosserberuf gefehlt habe. Insbesondere habe er
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fÃ¼r schwierige und umfangreiche Arbeiten Anleitung und UnterstÃ¼tzung
gebraucht. Er kÃ¶nne somit zumutbar auf die TÃ¤tigkeit eines Mitarbeiters in der
Poststelle, Materialverwaltung oder Registratur verwiesen werden. Hierbei handele
sich um kÃ¶rperlich leichte, geistig einfache und routinemÃ¤Ã�ige
BÃ¼rohilfsarbeiten, welche im Wechsel der KÃ¶rperhaltungen zwischen Gehen,
Stehen und Sitzen ausgeÃ¼bt werden kÃ¶nnten, so dass Zwangshaltungen
vermieden werden kÃ¶nnten. Schweres Heben oder Tragen von Lasten sei nicht
erforderlich, da die zu transportierenden SchriftstÃ¼cke mittels fahrbarer Wagen
befÃ¶rdert wÃ¼rden. Die Arbeiten erforderten Genauigkeit und Konzentration.
HierfÃ¼r bestehe ausweislich des Arbeitsamtsgutachtens, des
Kurentlassungsberichtes und der Befundberichte der Dres. H â�¦ und Hertel ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen. Eine sozialmedizinisch relevante
EinschrÃ¤nkung des GehvermÃ¶gens sei nicht attestiert worden. Zudem sei der
KlÃ¤ger im Besitz einer Fahrerlaubnis und eines eigenen Pkw. Es bestehe weder
eine spezifische gesundheitliche LeistungseinschrÃ¤nkung noch eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen. BerufsunfÃ¤higkeit liege mithin
ebenso wenig vor wie ErwerbsunfÃ¤higkeit. Da das LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers nicht um mindestens zwei Drittel gegenÃ¼ber einem geistig und
kÃ¶rperlich gesunden Versicherten gemindert sei, komme auch kein Anspruch auf
Invalidenrente nach den Vorschriften des Renten-Ã�berleitungsgesetzes in Betracht.

Gegen den am 21. Mai 1999 zugestellten Gerichtsbescheid vom 17. Mai 1999 hat
der KlÃ¤ger durch am 16. Juni 1999 eingegangenes Schreiben vom gleichen Tag
Berufung beim SÃ¤chsischen Landessozialgericht eingelegt.

Der KlÃ¤ger trÃ¤gt vor, nach dem Gesamtbild seiner beruflichen Qualifikation sei er
als Facharbeiter einzustufen.

Der KlÃ¤gervertreter beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Chemnitz vom 17. Mai 1999 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 02. Mai 1996 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 17. Februar 1997 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihm Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit ab Januar 1996 zu
zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte trÃ¤gt vor, allein die Einstufung in Lohngruppe 8 genÃ¼ge nicht, den
KlÃ¤ger dem Bereich der Facharbeiter zuzuordnen. Er verfÃ¼ge weder Ã¼ber die
theoretischen Kenntnisse noch Ã¼ber die praktischen FÃ¤higkeiten eines voll
ausgebildeten Facharbeiters im Schlosserberuf.

Zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts in medizinischer Hinsicht hat der Senat aktuelle
Befundberichte bei den Dres. H â�¦ und Hertel eingeholt. Frau Dr. H â�¦ hat im
Befundbericht vom 27. April 2000 mitgeteilt, nach der Bypassoperation bestÃ¼nden
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keine Beschwerden, selten trÃ¤ten RÃ¼ckenschmerzen auf. VerÃ¤nderungen im
Gesundheitszustand des KlÃ¤gers seien ihr nicht bekannt. Herr Dr. H â�¦ hat im
Befundbericht vom 23. Juli 2000 ausgefÃ¼hrt, die Befunde hÃ¤tten sich
zwischenzeitlich gebessert.

Im Termin zur ErÃ¶rterung des Sachverhalts am 16. Januar 2001 haben die Zeugen
â�¦ und â�¦ zum BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers ausgesagt. Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Dem Senat haben die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge sowie die
Verwaltungsakte der Beklagten vorgelegen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen und seine Entscheidung auf
die Befundberichte der den KlÃ¤ger behandelnden Ã�rzte sowie auf das fÃ¼r das
Arbeitsamt â�¦ erstellte Gutachten gestÃ¼tzt.

Insoweit kann von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde gemÃ¤Ã� 
Â§ 153 Absatz 2 SGG abgesehen und in vollem Umfang auf die zutreffenden
AusfÃ¼hrungen der angefochtenen Entscheidung des Sozialgerichts Chemnitz
verwiesen werden.

FÃ¼r die Zeit danach ergibt sich aus medizinischer Sicht nichts anderes. Aus den
aktuellen Befundberichten folgt keine Verschlechterung des Gesundheitszustands
des KlÃ¤gers, sondern vielmehr sogar eine Verbesserung.

Hinsichtlich der Frage des Facharbeiterschutzes ist den AusfÃ¼hrungen des
Sozialgerichts ebenfalls zu folgen. Sowohl der Zeuge â�¦ als auch die frÃ¼here
Arbeitgeberin des KlÃ¤gers haben bekundet, dass er nicht dazu in der Lage
gewesen ist, die TÃ¤tigkeiten eines Schlossers vollwertig zu verrichten. Nur
einfache Arbeiten konnte er selbststÃ¤ndig ausfÃ¼hren. Im Ã�brigen bedurfte er
der Anleitung und UnterstÃ¼tzung. Folglich war es ihm nicht mÃ¶glich, seine
Arbeiten auf Facharbeiterniveau zu verrichten. Dies aber wÃ¤re Voraussetzung, um
ihn wegen seiner langjÃ¤hrigen BeschÃ¤ftigung als Schlosser dem
Facharbeiterbereich zuordnen zu kÃ¶nnen.

Die konkrete tarifliche Einstufung indes hat nur eine Indizfunktion (siehe KassKomm-
Niesel, SGB VI, Â§ 43, Randnummer 58a). Dieses Indiz wurde aber auch durch die
Aussagen der Zeugen â�¦ und â�¦ widerlegt. Der Zeuge â�¦ hat bekundet, die
SchlossertÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers sei grÃ¶Ã�tenteils zu seiner Zufriedenheit erfolgt,
es habe sich allerdings nicht um hochqualifizierte SchlossertÃ¤tigkeiten gehandelt.
Im Ã�brigen kÃ¶nne er sich wegen des langen Zeitablaufs nicht mehr an
Einzelheiten erinnern. Der Zeuge â�¦ schlieÃ�lich hat mitgeteilt, der KlÃ¤ger habe
nur ein Drittel seiner TÃ¤tigkeit unter seiner Aufsicht erbracht und sei darÃ¼ber
hinaus nur in einem engen Bereich auf bestimmten Gebieten tÃ¤tig gewesen. Im
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Hinblick auf die beiden Zeugenaussagen ist von besonderer Bedeutung, dass
sowohl der Zeuge â�¦ als auch der Zeuge â�¦ keine Auskunft Ã¼ber die vom
KlÃ¤ger zuletzt verrichtete TÃ¤tigkeit geben konnten. Vielmehr ist der Zeuge â�¦
bereits Mitte 1991 aus dem Betrieb, in dem auch der KlÃ¤ger beschÃ¤ftigt war,
ausgeschieden; der Zeuge â�¦ war lediglich bis 1990 unmittelbarer
Dienstvorgesetzter des KlÃ¤gers. Das ArbeitsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers indes
bestand bis 30. Juni 1993. Unter diesen UmstÃ¤nden ist dem KlÃ¤ger nicht der
Nachweis gelungen, er habe zuletzt auf Facharbeiterniveau gearbeitet. Auch im
sozialgerichtlichen Verfahren gilt aber der Grundsatz der objektiven Beweislast,
wenn das Gericht trotz aller BemÃ¼hungen bei der Amtsermittlung den Sachverhalt
nicht aufzuklÃ¤ren vermag. Danach trÃ¤gt jeder die objektive Beweislast fÃ¼r
diejenigen Tatsachen, die den von ihm geltend gemachten Anspruch begrÃ¼nden
(siehe Meyer-Ladewig, SGG, 6. Auflage, Â§ 118, Randnummer 6).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 SGG sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 14.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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